
Unterrichtung Ehrenamtlicher in der Vesperkirche 
 
Kirchengemeinde…..………………………………………………………………………………………….……… 
 
Name, Kontaktdaten ……………………………………………………………………………........................ 
 
In der aktuellen Pandemiesituation ist der Schutz gefährdeter Menschen von besonderer Bedeutung.  
Wir schätzen und brauchen Ihre Mitarbeit sehr, wollen aber auch nicht, dass Sie sich unnötigen Risiken 
aussetzen. Als Ehrenamtlicher/Ehrenamtlichem sollten Sie daher überlegen, ob Sie sich in Kontakt mit 
zahlreichen Menschen begeben möchten, in Situationen, in denen z.B. der Mindestabstand nicht immer 
eingehalten werden kann.  
 
Auf folgende Gefährdungslagen weisen wir besonders hin und bitten Sie uns mit Ihrer Unterschrift 
mitzuteilen, dass Sie sich trotz einer möglichen Gefährdung in der Pandemielage freiwillig zu ihrem 
ehrenamtlichen Dienst melden. 
 

A. Von einer besonderen Gefährdung gehen wir in folgenden Fällen aus: 
 
1. bei einer Schwangerschaft; 

 
2. bei relevanten Vorerkrankungen. Als relevant gelten unter anderem: 

 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 

• chronische Lebererkrankungen 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankungen 

• Erkrankungen des Immunsystems (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 
einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 
 

B. Von einer möglichen Gefährdung gehen wir in folgenden Fällen aus: 
 
1. bei Personen, die älter als 60 Jahre sind; 
2. bei Personen, die mit anderen Menschen mit relevanten Vorerkrankungen oder Schwangeren in häuslicher 

Gemeinschaft leben. 

 
Erklärung 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, von welchen Gefährdungen in der aktuellen Pandemiesituation 
auszugehen ist. Ich bin mir auch meiner persönlichen Gefährdungslage in dieser Pandemiesituation 
bewusst und habe mich freiwillig und gut informiert für eine Mitarbeit am …..[Datum] in oben genannter 
Kirchengemeinde entschieden. 

Diese Erklärung und weitere personenbezogenen Daten, die für die Durchführung der Vesperkirche von 

mir erforderlich sind, werden für die Zeit der Vesperkirche elektronisch verarbeitet und nach Beendigung 

wieder gelöscht. Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass die o.g. Kirchengemeinde meinen 

Namen und meine Kontaktdaten für die Organisation weiterer Einsätze in der Vesperkirche verarbeitet. 

 
 
………………………………………………………... 
Namen, Vorname 
 
 
 
…………………………………  ………………………………………………………... 
Ort und Datum    Unterschrift 
 
Hinweis: Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular im verschlossenen Umschlag bei Ihrer Kirchengemeinde ab.  

 



 

Informationen 
Zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
für die Organisation der Vesperkirche 2020 

 

 
Kirchengemeinde [Name und Kontaktdaten] …………………………………………………………………………………. 
 
Werden personenbezogene Daten bei betroffenen Personen erhoben, ist die genannte Kirchengemeinde als datenschutzrechtlich 
verantwortliche Stelle verpflichtet, diesen Personen auf Verlangen Informationen über die Datenverarbeitung zu geben.  
Dies ist für kirchliche Stellen geregelt in § 17 Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD, siehe 
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/41335 ).  
 
Die Kirchengemeinde teilt auf Anfrage in geeigneter und angemessener Weise folgendes mit: 
 
1.  Kontaktdaten der oder des örtlich Beauftragten 

□ es besteht keine Pflicht zur Bestellung einer oder eines örtlichen Beauftragten oder Betriebsbeauftragten nach § 36 Abs. 1 
DSG-EKD. Verantwortlich für die Erfüllung der Aufgaben einer oder eines örtlichen Beauftragten oder 
Betriebsbeauftragten ist in diesem Fall die Leitung der oben genannten Dienststelle. 

□ die Kontaktdaten der oder des örtlichen Beauftragten oder Betriebsbeauftragten sind: 

……………………………………………………………………………………………………….…… 

 

2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung. 

Ihre Daten werden verarbeitet für die Organisation der Vesperkirche am …………. Und für eine ggf. notwendige 
Nachverfolgung von Infektionsketten in einer Pandemielage. 
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ergibt sich aus § 6 Nr. 2 und 4 DSG-EKD bzw. aus § 6 Nr. 7 DSG-EKD. 
 

3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe dieser Daten an andere Stellen ist nicht vorgesehen. Nicht ausgeschlossen ist, dass der Fall eintritt, dass 
die erhobenen Daten oder Teile davon an das zuständige Gesundheitsamt aufgrund einer Rechtsvorschrift weitergegeben 
werden müssen. Sollte dieser Fall eintreten, würden die betroffenen Beschäftigten darüber informiert. 

 

4. Dauer der Speicherung 

Die zum Zweck nach Ziffer 2 erhobenen Daten bleiben solange gespeichert, wie dies zur Zweckerreichung erforderlich ist. 
Danach werden die Daten datenschutzkonform gelöscht oder vernichtet.  

 
5. Rechte der von der Datenerhebung betroffenen Personen 

Wie bei jeder Datenverarbeitung haben die davon betroffenen Personen das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf 
Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung. Die Rechte der von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen sind im Kapitel 3 in den §§ 16-25 DSG-
EKD genauer ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Beauftragten für den Datenschutz der 

EKD: https://datenschutz.ekd.de/ 

 
6. Beschwerderecht 

Wie bei jeder Datenverarbeitung können sich die davon betroffenen Personen nach § 46 DSG-EKD bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde beschweren, wenn sie den Eindruck haben, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in 
ihren Rechten verletzt worden zu sein. 

Die Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde sind: 

Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Dr. rer. nat. Axel Gutenkunst, Regionalverantwortlicher 

Außenstelle Süd in Ulm 

Hafenbad 22 

D-89073 Ulm 

Tel. +49 (0)731 140593-0 

Fax +49 (0)731 140593-20 

 

7. Informationen über die Bereitstellung dieser Daten und mögliche Folgen eine Nichtbereitstellung  

Die Datenerhebung ist nicht vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich. Nur hinsichtlich der 
Aufnahme von Kontaktdaten in Pandemiesituationen kann eine Datenverarbeitung vorgeschrieben sein, um erforderliche 
Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/41335
https://datenschutz.ekd.de/

